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§ 4 RTbcV Maßnahmen im
Seuchengebiet

 RTbcV - Rotwild-Tbc-Verordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

Der Bekämpfungsplan hat jedenfalls die Anordnung zu beinhalten, dass

1. die Jagdausübungsberechtigten Auflagen zur Vermeidung der Ausbreitung der Seuche erfüllen müssen;

2. der Zuzug des Rotwilds zur Bekämpfungszone durch geeignete Maßnahmen (z.B. Lenkung, Kirrung, Stilllegung

der Fütterungen in den angrenzenden Gebieten) sicherzustellen ist;

3. die Tötung möglichst vieler seuchen- und ansteckungsverdächtiger Rotwildstücke in der Bekämpfungszone

innerhalb eines bestimmten Zeitraums – gegebenenfalls unter Nutzung vorhandener Reviereinrichtungen –

durch geeignete Maßnahmen ermöglicht wird;

4. die Tötung der in der Bekämpfungszone be ndlichen Rotwildstücke, die durch herkömmliche Methoden nicht

entnommen werden konnten, durch Personen mit entsprechender Erfahrung unter Beiziehung einer bzw. eines

Jagdsachverständigen und Verwendung der geeigneten Ausrüstung zu erfolgen hat, wobei möglichst

tierschutzgerecht sowie möglichst ohne Störung der Bevölkerung vorzugehen ist;

5. die Tötung des Wildes im Seuchengebiet so durchzuführen ist, dass keine unnötige Beunruhigung des Wildes, die

zu einer Vertreibung des Rotwilds in andere Gebiete führen könnte, erfolgt;

6. die getöteten Rotwildstücke durch die Veterinärbehörde auf Anzeichen, die auf Tuberkulose schließen lassen, zu

untersuchen sind, wobei insbesondere auf o ene Formen der Tbc zu achten ist und von allen Tieren

entsprechendes Material (jedenfalls die retropharyngealen Lymphknoten) an das Nationale Referenzlabor für

Tuberkulose zur Laboruntersuchung weiterzuleiten ist, wobei die Untersuchungsergebnisse von der

Veterinärbehörde und vom Referenzlabor entsprechend zu dokumentieren sind;

7. der Abtransport und die Entsorgung der getöteten Tiere, welche nach den Regelungen des

Tiermaterialiengesetzes zu erfolgen hat, von der Veterinärbehörde entsprechend zu überwachen und

nachvollziehbar zu dokumentieren ist;
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8. nach Abschluss der Tötungsmaßnahmen und der Entsorgung der Tierkörper die Bekämpfungszone – sofern eine

entsprechende Reduktion des Rotwildbestands erreicht wurde – Teil der Überwachungszone wird, oder – falls die

erforderliche Reduktion nicht erreicht wurde – die Bekämpfungsmaßnahmen so rasch wie möglich zu

wiederholen sind;

9. in der Überwachungszone aus epidemiologischen Gründen eine adäquate Reduktion des Rotwildbestands durch

Umgestaltung der Abschussanordnungen nach veterinärfachlichen Gesichtspunkten und eine Restriktion der

Winterfütterungspraxis vorzunehmen ist;

10. die Veterinärbehörde die Erfüllung der Abschussanordnungen durch Personen mit entsprechender Erfahrung

auf Kosten der Jagdausübungsberechtigten anzuordnen hat, falls mit herkömmlichen Methoden nicht das

Auslangen gefunden wird und die Abschussanordnung nicht entsprechend erfüllt wurde;

11. in der Überwachungszone Einrichtungen zur Wildfütterung nach Abschluss der Fütterungsperiode nach

veterinärbehördlicher Anleitung und unter veterinärbehördlicher Aufsicht zu reinigen und desinfizieren sind;

12. die in Weidegebieten betriebenen Salzlecken von den Tierhaltern vor Beginn des Almauftriebs zu reinigen und zu

desin zieren sind und ein Anbieten von Salzlecken auf Weidegebieten während der Sommerweideperiode nicht

stattfinden darf;

13. die Überwachung der weiteren Entwicklung in der Überwachungszone durch veterinärbehördliche Kontrollen der

ganzen Wildtierkörper aller erlegten Rotwildstücke und pathomorphologischen Untersuchungen der Köpfe,

einschließlich der tiefen Halslymphknoten (Ln. retropharyngeales) sowie der Lunge samt anhaftenden

Lymphknoten (nach entsprechender Kennzeichnung zur Sicherstellung der Zuordenbarkeit zum jeweiligen

Tierkörper) zu erfolgen hat, wobei die Jagdausübungsberechtigten sowie die Personen, die zur Ausübung des

Jagdschutzes berufen sind, für die ordnungsgemäße Vorlage zu sorgen haben;

14. bei Vorliegen von Veränderungen in Organen, welche bei den Untersuchungen gemäß Z 13 gefunden werden

und die für das Vorliegen von Tuberkulose sprechen, die veränderten Organteile sowie zugehörige Lymphknoten

von der Veterinärbehörde an das Nationale Referenzlabor für Tuberkulose einzusenden sind;

15. die Amtstierärztin bzw. der Amtstierarzt in die Erstellung und Kontrolle der Abschusspläne einzubeziehen ist,

solange Sonderuntersuchungs- oder Sonderüberwachungsgebiete gemäß Rindertuberkuloseverordnung in der

Rinderpopulation der betreffenden Region erforderlich sind.
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